
Landesaktionsplan

Ressort: Staatskanzlei (StK)

Referat: StK 26

überg. Ziel: Partizipation und Befähigung (Empowerment) von Menschen mit Behinderungen
und der Zivilgesellschaft ausbauen 

Titel der Maßnahme: Entwicklung von Handlungsempfehlungen / eines Leitfadens zur Beteiligung von
Menschen mit Behinderungen

Beschreibung: in normaler Sprache:
Die Arbeitsgruppe mit Vertretenden aus dem Landesbeirat zur Teilhabe von
Menschen mit Behinderungen und des Focal Point in der Staatskanzlei erarbeiten
gemeinsam im Rahmen der Arbeitsgruppensitzungen Handlungsempfehlungen
bzw. einen Leitfaden für die Partizipation von Menschen mit Behinderungen an
Vorhaben der Landesregierung. Insgesamt soll für alle Behörden des Landes ein
Dokument entstehen, dass die Behörden dabei unterstützt, Menschen mit
Behinderungen wirksam und respektvoll zu beteiligen. Diese Beschreibung wird
bewusst allgemein gehalten, um konkrete Rahmenbedingungen von Anfang an
gemeinsam erarbeiten zu können.

in Leichter Sprache:
Es gibt eine Arbeits-Gruppe.
In der Arbeits-Gruppe sind Vertreter und Vertreterinnen von:
    • dem Landesbeirat zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen
    • dem Focal Point in der Staats-Kanzlei.
Die Arbeits-Gruppe trifft sich.
Die Arbeits-Gruppe macht einen Plan und schreibt Regeln auf, wie das Land
Menschen mit Behinderungen gut beteiligen kann.
Diese Regeln heißen Handlungsempfehlungen.
Sie sind für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an Projekten von der
Landesregierung.
Die Arbeits-Gruppe schreibt die Regeln auf.
Die Regeln sollen allen helfen.

Zeitrahmen: 01/2026 bis  12/2027

Umsetzungsstand: Die Idee für diese Maßnahme kam vom Verein ZSL Nord e.V. und im Rahmen
der AG-Sitzung am 20.11.2025. Die Entwicklung dieser Maßnahme wurde
anhand eines Handouts am 09.04.2026 begonnen.

Handlungsfelder: 1: Bewusstseinsbildung
8: Partizipation und Interessenvertretung

Ziel/Maßnahme: Z 2

Status: begonnen

Änderungsdatum: 21.04.2026 - 11:27 Uhr

Stand: 18.05.2026


